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Amtlicher Tei
Bekanntmachung.

Das Reiten und Fahren auf dem nur für Fuß-
n„aek bestimmten Waldpromenadewegen und den

seitliche« Gehflächcn der Waldstrahen ist bei
Ztrase verboten.

Warnungstafeln mit diesbezüglicher Aufschrift
„,cheu die für Reiter und Fuhrwerke verbotenen
Kgefläche» kenntlich. Die städt. Waldschutzbe-
^,ten sind angewiesen, jede mißbräuchliche Be-
auHung dieser Privatanlage » der Stadt Wies.
j>aden zur Anzeige zu bringen.

Unter Hinweis auf die Vorschriften und Straf,
bsßimmuiigen der Regier.-Wegepolizeiverordnung
von! 7, November 1889 für öffentliche Wege er¬
suchen wir alle Beteiligten , obiges Verbot genau

beachten.
. Wiesbaden, den 15. Juni 1909.

19792 Der Magistrat.

B c ka n >i t m a chu n g.
Mehrere unter städtischen Gebäuden liegende

zZcinkeller-Abteilungen verschiedenerGröße sollen
neu vermietet werden.

Nähere Auskunft wird im Rathaus Zimmer
Nr. 11 erteilt.

Wiesbaden, den 15. Dezember 1908.
1N°9 \ Der Magistrat.

Polizei -Verordnung
betreffend die Reinhaltung der Straßen.

Luszug aus der Stratzenpolizei -Verordnung vom
s 18. Septbr . 1900 bezw. 29. Mai 1905.

8 5.
Zum Abfahren von Baugrund , Gestein, Lehm,

Kies oder Sand aus tiesgelegenen Stellen und
.Bau pp. Gruben mit von Pferden oder anderen

Zugtieren gezogenen Lastwagen must von der je¬
weiligen Ausschachtungs- bezw. Verladestelle bis
zur nächst befestigten Straße eine feste, aus
Pflaster, Bohlen oder Eisenbelag zusammenge-
ftgte Fahrbahn, in welche die 'Räder der Fuhr¬
werke nicht eiiidringcn können, hergestellt und für
die Zeit der Arbeit in dauerhaftem sowie stets
reinlichem Zustande erhalten werden. Diese Fahr¬
bahn ist von den Fuhrwerken ausschließlich zu
bril'ubcii. Vor dem Ausfahren aus den Gruben
ist der an den Rädern der Fuhrwerke haftende
Baugrund und sonstiger Schmutz gründlich zu
entfernen, um ein Beschmutzen der benachbarten
Straßen zu verhüten.

5,- Diese für dos Abfahrcn von Baugrund pp.
nahgebcuden Bestimmungen sind in allen Teilen
auch für das Anfahren von Baumaterialien zu
Neubauten zu beobachten/ '

verantwortlich für die Jnnchaltung dieser
Porschriften sind der Grundstückseigentümer so¬
wie der Unternehmer der Ausgrabung oder des
Neubaues und hinsichtlich der ordnungsmäßige»
Benutzung der Fahrbahn der Führer des Fuhr¬werks.

. . § 16‘
. Ladung eines Fuhrwerks mutz seiner
Tragfähigkeit und der Leistungsfähigkeit des Gc-
»pamlcs entsprechen. Die Ladung mutz derart
»erteilt und befestigt sein, datz sie weder ganz
»och teilweise auf der Erde schleift, herabfallen

C'n IlrnfrI1[aßcn  bcs Fuhrwerks verursachen

8 29.
Jede Verunreinigung der öffentlichen Stratzen
verboten. Als Verunreinigung gilt auch das

lusgießcn, Flicßenlasscn, Auswcrfen und Ab-
i?‘f n van Flüssigkeiten, Schutt, Abgängen jeder

Uff wwie das Herabfallen flüffiger oder leicht
swlstrcubarer Gegenstände von Wagen und son-
|% i! Transportmitteln . Für jede Verunreini-

ist der Täter verantwortlich und zu ihrer
Aartigrn Beseitigung verpflichtet. Nötigenfalls
w>rd die Reinigung auf seine Kosten polizeilich
-craiilatzt.

8 65.
Wagen, Karren und andere Transportmittel,

die zum Fortschaffen flüssiger und leicht verstreu-
barer Gegenstände dienen, müssen so eiugc-'
richtet sei», daß kein Teil der Ladung auf die
Straße fällt.

Sie müssen zu diesem Zwecke überall dicht
sein; sind sie unbedeckt, so mutz der Rand die
Ladung so weit überragen , datz dieselbe weder
ganz noch teilweise herabfallen kann, sie dürfen
daher nur gestrichen voll und nicht gewölbt be¬
laden sein.

Werden Aufstellbretter verwendet, so dürfen
diese bei Karren , deren Ladung aus Schutt , Erde
und dergl. besteht, nicht unter 15 Zentimeter Höhe-
und bei solchen, deren Ladung aus Sand , Kies,«
Kohlen und Koks besteht, nicht unter 20 Zen-:-,
uieter Höhe haben; die Aufstellbrcttcr müssen auf
die Wagenwände fest anschtietzen.

Die Wände der Schncpptärren , welche zur
Beförderung von Erde, Schutt, Baumaterialien
oder Kohlen dienen, müssen so beschaffen fein,
datz die Rückwand mindestens ebenso hoch ist, wie
die beiden Seitenwände des Wagenkastens und
ein Hcrabfallcn der Ladung während der Fahrt
vollständig ausgeschlossenist. Alle Wagen und
sogenannten Schncpplärren dürfen höchstens bis
zur Bcrbindungscücne der Stcllbretterobcrkaiitcn
beladen werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmun¬
gen werden mit der in 8 75 der Polizeiverord¬
nung vom 18. Septbr . 1900 angedrohten Strafe
(bis zu 30 M,  eventuell 3 Tagen Haft ) geahndet

Vorstehende von der Königlichen Polizei-
Direktion hier ordnungsmätzig festgelegten Be¬
stimmungen werden in Erinnerung gebracht mi:
oem Bemerken, datz die Autzenbeamten des städti¬
schen ^ traßenbauamtS angewiesen sind, jeden
Verstotz gegen vorstehende Vorschriften zur An¬
zeige zu bringen , worauf Antrag bei der König¬
lichen Polizei -Direktion auf Bestrafung der
Schuldigen gestellt werden wird. Oeftere Nicht¬
beachtung der Bestimmungen durch denselben
Unternehmer kann Ausschluß desselben bei städti¬
schen Vergebungen nach sich ziehen. Auch werden
überladene Fuhrwerke auf städtischen Ablade¬
plätzen nicht zugelassen, selbst wenn der ^ ubr-
mann im Besitze einer Abladekarte ist.

Wiesbaden, im September 1909.
19927 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Betrifft die landwirtschaftliche Unfall-

Versicherung.
Diejenigen Mitglieder der Hessen-Nassauischen

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Sek¬
tion Wiesbaden (Stadtkreis ), die im Laufe des
Jahres 1909 in ihren laudwirtschastlicheu Be¬
trieben Betriebsbeamtc oder Facharbeiter beschäf¬
tigt babcn, werden aufgefordert , die in 8 108 des
Unfallversicherungsgesetzes vour 30. Juni 1900
und in 8 10 des Genossenschaftsstatuts vom 4.
Dezember 1901 vorgeschriebcne Lohuanwcisuiig
bis spätestens den 27. Dezember 1909 im städti¬
schen Verwaltungsgebäude , Marktstraße 1, Zim¬
mer 8, cinzureichen. Das nötige Formular lvird
dort kostenlos verabfolgt.

Für Bctriebsunteruehmer , die mit der recht¬
zeitigen Einsendung der Nachweisuugen im Rück¬
stände bleiben, erfolgt die Feststellung der letz¬
teren durch den GeuossenschaftS- bezlv. Sektions¬
vorstand (R. G . § 108 Abs. 2). Die Betreffenden
können außerdem vom Gcuossenschaftsvorstande
mit Ordnungsstrafen bis zu 300 Jl  belegt , auch
kann gegen' Betriebsunternchmer auf Ordnungs¬
strafen bis zu 500 M erkannt werden, wenn die
eingereichtcn Nachweisungen tatsächliche Angaben
enthalten , deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war
oder bei Anwendung angemessenerSorgfalt nicht
entgehen konnte. (R. G. 8 166 und 8 167.)

Der Naturalwert für freie Kost und Woh¬
nung ist wie folgt festgesetzt:

ü)  bei Betriebsbeamten : auf 1 Jtl  70 .3 täg¬
lich (t M 20 3 für Kost, 50 3 für Woh¬
nung );

b) bei Facharbeitern : auf 1 Jt  40 3 täglich
(1 10 3 für Kost, 30 3 für Wohnung).

Wiesbaden, den 1. Dezember 1900.
Der Scttionsvorstand.

19829 (Stadtausschuß ).

Bekanntmachung
betr . Verabreichung warnien Frühstücks an arme

Schulkinder.
Die hier im Winter cingeführte Verabreichung

warmen Frühstücks an arme Schulkinder er¬
freute sich seither der Zustimmung und werktä¬
tigen Unterstützung weiter Kreise der hiesigen
Bürgerschaft . Wir -hoffen daher, Latz sie uns
auch in diesem Winter die Mittel zufließen läßt,
um Len armen Kindern , welche zu Hause mor¬
gens, ehe sic zur Schule gehen, nur ein Stück
trockenes 'Brot , ja mitunter nicht einmal dieses
erhalten , in der Schule einen Teller Hafergrütz-
suppe und Brot geben lassen zu können.

—Im vorigen Jahre konnten durchschnittlich
6)8 "von den Herren Rektoren ausgesuchte Kin-
ver während der kältesten Zeit des Winters ge¬
speist werden. Die Zahl der auSgegebenen Por¬
tionen betrug 46 992.

Wer einmal gesehen hat, lvie die warme
Suppe den armen Kindern schmeckt, und von den
Acrztcu und Lehrern gehört hat, welch günstiger
Erfolg für Körper und Geist erzielt wird, ist ge¬
wiß gerne bereit, ein kleines Opfer für den gu¬
ten Zweck zu bringen.

Gaben, über welche öffentlich quittiert wer¬
den wird , nehmen entgegen die Mitglieder der
Armendcputation , und zwar die Herren:

Stadtrat Rentner Kimmcl, Kaiser Friedrich-
Ring 67; Stadtverordneter Uhrmacher Baumbach,
Michelsberg 2, Stadtverordneter Postsekretär
Buschmann. Bismarckring 38, Stadtverordneter
Sanitätsrat Dr . med. Cuntz, Rheinstr . 53, Stadt¬
verordneter Schuhmachermeistcr Eul , Bismarck-
ring 31; Bezirksvorsteher Rentner Zingel , Gö-
thestratze 17; Bezirksvorsteher Tapezierer Hein¬
rich Meyer. Bleichstratze 12, 1; Bezirksvorsteher
Rentner Brenner , Rhcinstraße 38 ; Bezirksvor¬
steher Rentner Kadesch, Ouerfeldstratze 3 ; Be-
zirksvorftehcr Lehrer Hartmann , Scharnhorst-
stratze 17; Bezirksvorsteher Kaufmann Flötzner,
Wcllritzstratze 6 ; Bezirksvorsteher Architekt Burk,
Knausstratze 2; Bezirksvorsteher Kaufmann Ge¬
org Stritter , Äirchgasse 58; Bezirksvorsteher
Kaufmann Moeckel, Langgasse 24; Bezirksvor-
sreher Schuhmachermeister Rumpf, Saalgasse 18;
Bezirksvorsteher Hotelbesitzer Ludwig Walther,
Langgasse 42; Bezirksvorsteher Apotheker Voll¬
mer, Haiuerweg 10, sowie das städtische Armen-
bureau , Rathaus , Zimmer Nr. 1t.

Ferner haben sich zur Entgegennahme von
Gaben gütigst bereit erklärt : Herr .Hoflieferant
August Engel,' Hauptgeschäft Taunusstrl 12/14,
Zweiggeschäfte Wilhelmstratze 2 und Neugasse 2,
Herr Hoflieferant Emil Hees, Gr . Burgstr . 16,
Herr Stadtverordneter Kaufmann A. Mollath,
Michelsbcrg 14, Herr Emil Schcnck, Papierhand¬
lung , Langgasse 33.

Wiesbaden , 22. Oktober 1900.
Namens der städtischen Armcndepntaiion:

19788_Travers , Beigeordneter.

hiesigen Einwohnerschaft , auf das Wäristste zu
empfehlen. '

Wir bemerken, datz die Kollektcmteneine von
uns ausgestellte, mit dem Vermerk des Herrn
Polizeipräsidenten -versehene Liste zum Zwecke
der Eintragung der Gaben vorlegen werden.

Wiesbaden , 80. Oktober 1909.
19786 Der Magistrat . — Armenverwaltung.
Auszug aus dem Ortsstatut für Neukanalisatiim

der Stadt Wiesbaden vom 11. April 1891.

8 16. Spül -Abtrittc.
Die Spülapparate und Behälter sämtlicher

Spüläborte müssen mindestens bei Tag bei Be¬
nutzung jederzeit genügend Wasser liefern. Das
Hauptzuführungsrohr der Wasserleitung zur .Klo¬
settspülung darf demgemäß, ausgenommen ' bei
Reparaturen , bei Tage nicht abgestellt werden.
Bei besonders dem Froste ausgefetzten Leitungen
kann auf Antrag der Beteiligte » die Rcvisionsbc-
hiirde die zeitweise Abstellung des Hanptzufüb-
rungsrohres bei Gefahr des Einfrierens auch bei
Tage durch besondere schriftliche Verfügung ge¬
statten.

Mit Bezug hierauf ersuchen wir diejenigen
Hausbesitzer, welche von der angegebenen Er¬
laubnis während des bevorstehenden Winters
Gebrauch zu machen wünschen, ihre diesbezügli¬
chen Anträge im Rathause , Zimmer Nr. 58, wäh¬
rend der Vormittagsdienststunden mündlich oder
schriftlich zu stellen.

Wiesbaden , den 27. November 1909.
19929 Städtisches Kanalbauamt.

Bekanntmachung.
Im lvestlichen Stadtteil sollen weitere Ab-

gabcstellen für die Milch aus der städtischen
Säuglingsmilchanstnlt errichtet werden. Inhaber
voii Ladengeschäften, die zur Ilebernahme einer-
Abgabestelle bereit sind, wollen sich-in» .Rathause»'
Zimmer Nr . 13, vormittags zwischen, 8 bis 12
Uhr melden.

Wiesbaden, den 1. Oktober 1909.
10751 Ter Magistrat . Armcnverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Dienstmagd Johanna Ziininermanli , ge¬

boren am 20. Mai 1888 zu Wiesbaden, zuletzt
Eltvillerstratze Nr . 8 wohnhaft, entzieht sich der
Fürsorge für ihr Kind, so datz dasselbe aus öffent¬
lichen Mitteln unterstützt werden mutz. Wir er¬
suchen um Mitteilung iIrres Aufenthalts.

Wiesbaden, den 8. Dezember 1900.
19834 Ter Magistrat . Armcn-Berwaltung.

Bekanntmachung.
Die diesjährige Kollekte für den Zentralwai-

scnfonds wird durch die hierzu angenommene»
Kollektantcn Heinrich Staut  in und der Witwe
Heinrich Kettenbach  in der Zeit vom 5. No¬
vember bis 31. Dczbr. 1909 abgehaltcn werden.

Indem wir dies hiermit zur allgemeinen
Kenntnis bringen , nehme» wir zugleich Veran¬
lassung, diese Sammlung dem Wohlwollen der

Verdingung.
Die Glascrarbeiten für den Neubau der Stra¬

ßenbahn -Wagenhalle — Bleichstratze 1 u. 3 - -
Los 1 und 2, sollen im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen lvährend der Pormittagsdienststwnden im
Verwaltungsgebäude , Friedrichstr . 15, Zimmer
Nr . 9, ein gesehen, die Angebutsunterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 50
Pfennig bezogen lverden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A.
67" versehene Angebote sind spätestens bis Sams¬
tag , de» 18. Dezember 1909, vormittags 10 Mir,
hierher cinzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter
Einhaltung der obigen Los-Reihenfolge — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter. Rur
die mit dem vorgeschriebenen und ausgefüllten
Verdingungsformular eiugereichten Angebote
werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist : 80 Tage.

Wiesbaden , den 10. Dezember 1909.
19891 Städtisches Hochbauamt.

Bekanntmachung
betr . Kellcrverpachtung.

Die östliche, nach der Delaspeestratze zu be-
legene Hälfte des . südlichen Teiles des .Markt¬
kellers mit einer Grundfläche von etwa 19X3
Meter her einer mittleren Höhe von 3,20 .Meter
soll im ganzen , oder -geteilt auf mehrere,Jahre
als Lageökeller' verpachtet werden- Wegen Be¬
sichtigung des Kellers sowie näherer Auskunft
wolle man sich an den Marktmeister während der
Wochenmarktstunden wenden.

Wiesbaden , den 21. Oktober 1909.
19931._ Städtisches  Atziseamt.

Bekanntmachung.
Der Arrrchtmarkt beginnt während der Win-

tcrmonaie—Oktober bis einschließlich März — um
10 Uhr vormittags.
1993 t_ Städt . Akzise -Amt.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit wiederholt darauf aufmerk¬

sam gemacht, datz nach Paragraph 12 der Akzise,
ordnung für die Stadt Wiesbaden Beerwein.
Prodüzenten des Stadtberings ihr Erzeugnis an
Beerwein unmittelbar und längstens binnen 12
Stunden nach der Kelterung und Einkellerung
schriftlich bei uns bei Vermeidung der in der
Akziseordnung angedrohten Defraudationsstrafen
anzumelden haben. Formulare zur Anmeldung
können in unserer Buchhalterei, Neugajse 6a, un.
entgeltlich in Empfang genommen werden.

Wiesbaden , den 22. Juni 1909.
19931 Städt . Akziseami»

u . - Paletote
offeriert in grosser Auswahl zu sehr billigen Preisen . - Weihnachten 1 © °|0 Hahait.

[ionfektionshaus Merkur
geöffnet!

Spezial -Geschäff für Herren- und Knaben-Bekleidunj. 20390
iflichelsberg IS , Ecke Hcchsfättenstrasse«

Scltuliwaren
VorKitglicift

P'|UBi-haf| ti Schulxtiercl , N-iturform,

in Qualität und
Passform.

Elegante Herren- u. Damen -Strassen - und
Gesellschaftsstiefel in reichster Auswahl

Mk. 10.50 . 8.50, 6.50.
Ballschnhc von 3 .ÄZ an.

Hansschnlie in allen Preislagen»
Kinderstiefel,schwarz , braun ,v. l . äSan

mjäohd . Ausfii hrnng anerkannt billig. Gummischuhe , beste Fabrikate
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